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Ausgabe Nr. e15/2025 08. September  2025 

 

 

Ortsübliche Bekanntgabe 

zur Möglichkeit der Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht 

der Gemeinde Röderaue für das Berichtsjahr 2023 

 

Gemäß § 99 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen wird darüber informiert, dass 

der Beteiligungsbericht der Gemeinde Röderaue für das Berichtsjahr 2023 

auf der Homepage der Gemeinde Röderaue  

(https://www.roederaue.de) unter Aktuelles/Bekanntmachungen  

ab dem 09.09.2025 

 

eingesehen werden kann. 

 

Röderaue, 08.09.2025 

 

 

Bernd Schuster 

Bürgermeister 

 

 


